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Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und 
-bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen in der Landeshauptstadt Hannover 
– TaxiTarif – vom 15. Februar 2007 
 
 

Aufgrund des § 51 Absatz 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.08.1990 (BGBI. I S. 1690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04. 2011 (BGBl. I S. 
554), in Verbindung mit § 2 Nr. 4 lit. c der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und 
Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) vom 14.12.2004 (Nds. GVBI. S. 589), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 196), in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Region Hannover in der Fassung vom 05.06.2001 (Nds. GVBI S. 348), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und auf Grund des § 40 Absatz 1 Nr. 4 der Nie-
dersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBI. S. 473), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover 
in seiner Sitzung am __.__.2011 folgende Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beför-
derungsentgelte und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen in der Landeshauptstadt Hannover 
– TaxiTarif – vom 15.02.2007 erlassen: 

 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die Verordnung über Beförderungsentgelte und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen in der 
Landeshauptstadt Hannover – TaxiTarif – vom 15.02.2007 (Gem. Abl. 2007, S. 48) wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Grundpreis für jede Fahrt beträgt 2,50 €. In diesem Preis ist  

a) an Werktagen (Montag bis Samstag) von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr das Entgelt für die Fahrleis-
tung für eine besetzt gefahrene Wegstrecke von 58,82 m oder eine Wartezeit von 15 Sekun-
den,  

b)  an Werktagen (Montag bis Samstag) von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr das Entgelt für die Fahrleistung für eine besetzt gefahrene 
Wegstrecke von 55,55 m oder eine Wartezeit von 15 Sekunden 

enthalten.“ 

 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Fahrpreis beträgt 0,10 € 

a) für die Fahrleistung des ersten bis dritten Kilometers 

 aa) an Werktagen (Montag bis Samstag) von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr für jede weitere ange-
fangene Fahrstrecke von 58,82 m, 

bb) an Werktagen (Montag bis Samstag) von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr und an Sonn- und Feier-
tagen von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr für jede weitere angefangene Fahrstrecke von 55,55 m, 
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b) für die Fahrleistung mit Beginn des vierten Kilometers 

 aa) an Werktagen (Montag bis Samstag) von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr für jede weitere ange-
fangene Fahrstrecke von 66,66 m, 

bb) an Werktagen (Montag bis Samstag) von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr und an Sonn- und Feier-
tagen von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr für jede weitere angefangene Fahrstrecke von  
62,50 m.“ 

 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Für die Wartezeit werden je angefangene 15 Sekunden 0,10 € berechnet. Der Fahrpreis für 
die Wartezeit wird fällig, sobald die im Grundpreis enthaltene Fahrstrecke oder innerhalb die-
ser Fahrstrecke eine Wartezeit von 15 Sekunden überschritten werden. Als Wartezeit gilt je-
des kunden- oder verkehrsbedingte Warten der Taxe während der Inanspruchnahme. Die 
Taxifahrer und Taxifahrerinnen sind nicht verpflichtet, länger als 30 Minuten zu warten.“ 

 
2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag „41,00 €“ durch den Betrag „43,00 €“ ersetzt. 
 
3. § 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Tritt während der Beförderungsfahrt eine Störung des Fahrpreisanzeigers ein, ist der Fahrpreis nach 
den zurückgelegten Kilometern zu berechnen. Nach der Fahrt darf keine weitere Personenbeförde-
rung mehr durchgeführt werden, bevor nicht der Fahrpreisanzeiger repariert und ggf. neu geeicht 
worden ist.“ 

 
 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Die Fahrpreisanzeiger sind innerhalb ei-
nes Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung auf den neuen Tarif umzustellen. Bis zu der Umstellung 
wird zu dem von dem noch nicht umgestellten Fahrpreisanzeiger ermittelten Endfahrpreis ein Zuschlag 
von 0,50 € erhoben. 
 
 
 
 
 


